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Kleinräumige Wohnungsmarktfolgen von 
plattformbasierten Kurzzeitvermietungen
ERGEBNISSE EINER STUDIE FÜR BERLIN AM BEISPIEL VON AIRBNB >> Eine Untersuchung der Kurzzeitver-
mietungsangebote auf Airbnb in Berlin zeigt, dass rund jedes zweite Angebot kein klassisches Home 
Sharing durch Private darstellt, sondern als professionell eingestuft werden kann. Aufgrund der starken 
räum lichen Konzentration auf die zentralen Bezirke in Berlin bewirken diese professionellen Kurzzeit-
vermietungsangebote spürbare kleinräumige Mietsteigerungseffekte.

In den großen Ballungsräumen Deutsch-
lands ist Wohnraum knapp. Das zeigt sich in 
steigenden Wohnungspreisen und -mieten 
sowie längeren Warteschlangen bei Woh-
nungsbesichtigungen. In diesem Kontext 
wird auch diskutiert, ob plattformbasierte 
Anbieter von Kurzzeitvermietungen wie z. 
B. Airbnb, HomeAway oder Booking.com 
die Knappheit verschärfen. Während viele 
Städte und deren Bewohner genau dies be-
fürchten, bestreiten die Plattformbetreiber 
negative Wohnungsmarkteffekte und führen 
stattdessen steigende Touristenzahlen und 
eine bessere Nutzung vorhandenen Wohn-
raums als positive Folgen ihres Geschäfts-
modells an. 

Professionelle Kurzzeitvermietung vs. 
Home Sharing

Es besteht ein Konsens, dass plattformbasier-
te Kurzzeitvermietungen nicht grundsätzlich 
verboten werden sollen. Die positiven Effekte 
des eigentlichen Home Sharings, also dem 
kurzzeitigen Teilen von Wohnraum gegen 
eine monetäre Entschädigung durch private 
Nutzer über eine Plattform, werden nicht 
bestritten. Vielmehr geht es darum, einen 
gesetzlichen Rahmen zu finden, der Home 
Sharing ermöglicht, aber einen dauerhaften 
Entzug von Wohnraum durch professionelle 
Anbieter verhindert. Wo genau die Trenn-
linie zwischen professioneller Kurzzeitver-
mietung und Home Sharing verläuft, ist nicht 
bundeseinheitlich geregelt, sondern wird 
durch kommunale Verordnungen bestimmt, 
deren Inhalt wiederum von landesrechtli-
chen Regelungen abhängt. 

Bedeutung lokaler Teilmärkte

Der Wohnungsmarkt in einer Stadt besteht 
aus Stadtvierteln, Quartieren und Kiezen. 
Eine aggregierte Betrachtung des Gesamt-
marktes auf Stadtebene kann die Entwick-
lung einzelner räumlicher Teilmärkte nicht 
erfassen und zu falschen Schlussfolgerungen 

führen. Daher muss eine Untersuchung der 
Wohnungsmarkteffekte von Kurzzeitvermie-
tungen kleinräumig ansetzen. Das Fehlen 
entsprechender kleinräumiger Daten war 
lange ein Problem für die empirische Analy-
se. Allerdings stehen mittlerweile belastbare 
georeferenzierte und hinreichend granulare 
Daten zur Verfügung, die eine Identifikation 
kausaler Zusammenhänge zwischen Kurz-
zeitvermietungen und Mietpreisänderun-
gen erlauben. Im Folgenden beschreiben 
wir die Ergebnisse einer Untersuchung, die 
Felix Mindl im Rahmen seiner Masterarbeit 
durchgeführt hat und in der erstmals am 
Beispiel Berlins kleinräumige Wohnungs-
markteffekte von Kurzzeitvermietungen in 
Deutschland nachgewiesen wurden.

Aufgrund der starken Marktposition Airbnbs 
wird die Entwicklung dieser Plattform als 

Pars pro Toto für die Entwicklung von Kurz-
zeitvermietungen genutzt. Daten über die 
Tätigkeit von Anbietern auf Airbnb wer-
den von insideairbnb.com durch sog. Web 
Scrapes für Berlin und andere Großstädte 
gesammelt und der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Die Daten zur Mietentwicklung 
in Berlin stammen von dem Wohnungs-
marktspezialisten F + B GmbH.

Zeitliche Entwicklung der 
Airbnb-Angebote

Die Zahl der Übernachtungen, die über 
Airbnb in Berlin gebucht werden, steigt seit 
Anfang 2013 deutlich an, wie die Entwicklung 
der auf Airbnb hinterlassenen Referenzen 
belegt. Dabei zeigt sich im Jahresverlauf ein 
zyklischer Verlauf, der für den Tourismus-
sektor charakteristisch ist. Die Verordnun-
gen über das Verbot der Zweckentfremdung 
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von Wohnraum aus 2014, 2016 und 2018 
konnten das Wachstum von über Airbnb 
vermittelte Kurzzeitvermietungen zumin-
dest auf den ersten Blick nicht abschwächen.

Struktur der Angebote  
und Anbieter auf Airbnb

Im Zeitraum zwischen November 2014 und 
Juni 2015 wurden in Berlin 6.814 aktive 
Airbnb-Unterkünfte beobachtet. Die Grenze 
zwischen Home Sharing und professionellen 
Angeboten wurde bei 90 Vermietungsta-
gen pro Jahr gezogen. Die Bestimmung der 
Anzahl der Tage, an denen eine Unterkunft 
über Airbnb vermietet war, erfolgte nicht 
über den Kalender der Unterkunft. Eine 
Unterkunft kann im Kalender auch dann als 
gebucht erscheinen, wenn der Gastgeber 
keine Gäste wünscht, was tendenziell zu 
einer Überschätzung der Übernachtungszahl 
führt. Für die Untersuchung wurde daher 
die Anzahl der Übernachtungen über die 
von den Gästen hinterlegten Referenzen 
(Bewertungen) auf Airbnb berechnet, wobei 
konservative Annahmen über den Anteil der 
Gäste, die eine Referenz abgeben, zugrunde 
gelegt werden. 

Insgesamt wurde jede zweite Unterkunft an 
90 oder mehr Tagen gebucht und damit als 
professionell kategorisiert. Eine Unterkunft 
kann die gesamte Wohnung oder Teile da-
von umfassen. Bei 72 Prozent der 3.464 pro-
fessionellen Unterkünfte wurde die gesamte 

Wohnung auf Airbnb angeboten. Die durch-
schnittliche Anzahl der Übernachtungen 
betrug hier 202 Nächte. Gewichtet mit dem 
durchschnittlichen Preis betrug der durch-
schnittliche Jahresumsatz für professionell 
über Airbnb vermietete ganze Wohnungen 
16.931 Euro. Eine vergleichbare Wohnung, 
die im Rahmen eines regulären Langzeit-
mietvertrags vermietet worden wäre, hätte 
eine Jahresbruttomiete von etwa 9.600 Euro 
eingespielt. Das professionelle Angebot 
eines Zimmers auf Airbnb brachte einen 
durchschnittlichen Jahresumsatz von 7.995 
Euro. 

Ein Blick auf die Gastgeber zeigt, dass ein 
Drittel (1.126) der als professionell einge-
stuften Unterkünfte von sog. Multiple-Hosts 
angeboten wurden, die mehr als eine aktive 
Unterkunft vermarktet haben. Der Gastge-
ber mit den meisten Angeboten kam auf 35 
aktive Unterkünfte. Insgesamt boten 344 
Gastgeber mehr als eine Unterkunft an.

Räumliche Verteilung und Konzentration

Die räumliche Verteilung der professionellen 
Airbnb-Angebote ist stark auf die zentralen 
Bezirke Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg 
und Pankow konzentriert (Karte 1). Um die 
wohnungsmarktrelevante Dichte von pro-
fessionellen Airbnb-Angeboten zu messen, 
bietet sich das Verhältnis von professionellen 
Airbnb-Angeboten zu Wohnungsangeboten 
von regulären Langzeitmietverhältnissen 
innerhalb eines Planungsraums an. Dieser 
Indikator zeigt, dass in der Hälfte der 66 
Planungsräume in Mitte und Friedrichs-
hain-Kreuzberg 2,2 oder mehr professio-
nelle Airbnb-Angebote auf zehn reguläre 
Mietangebote kamen. Rund um das Kott-
busser Tor überstiegen die professionellen 
Airbnb-Angebote die Langzeitmietangebote 
in den meisten Fällen. „Spitzenreiter“ war 
der Oranienplatz mit 46 professionellen 
Airbnb-Angeboten bei nur sechs regulären 
Wohnungsinseraten. 

Auswirkungen professioneller Kurzzeit-
vermietungsangebote auf die Miethöhe

Unter Verwendung moderner ökonometri-
scher Methoden wurde geschätzt, welchen 
Anteil die professionellen Airbnb-Angebote 
am Mietpreisanstieg in den betroffenen 
Planungsräumen hatten. Dazu wird die 

STRUKTUR DER AIRBNB-UNTERKÜNFTE  
NACH PROFESSIONALITÄT UND UNTERKUNFTSART

# Angebote Anteil Preis in €
Ø Übernachtun-

gen pro Jahr
Ø Jahres-
umsatz

Aktive  
Angebote 6.841

Professionelle 
Angebote 3.464 0.51

Gesamtes 
Zuhause 2.481 0.72 86.41 202 16.931

Privates  
Zimmer 958 0.28 39.82 207 7.995

Geteiltes 
Zimmer 25 0.01 55.83 208 11.264
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Quelle: Eigene Berechnungen basierend auf Daten von insideairbnb.com  
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 tatsächliche Mietenentwicklung mit einer 
kontrafaktischen Situation verglichen, in der 
es keine professionellen Airbnb-Angebote 
gibt. Diese kontrafaktische Situation wurde 
anhand dreier Merkmale konstruiert: 1) 
zeitlicher Vergleich des Wohnungsmarkts, 
bevor und nachdem Airbnb als wichtiger 
Marktteilnehmer wahrgenommen wurde, 
2) räumlicher Vergleich von vergleichba-
ren Wohnungen in Planungsräumen mit 
und ohne hohe Anzahl an professionellen 
Airbnb-Unterkünften und 3) Vergleich von 
Wohnungen mit drei und weniger Zimmern, 
die das Angebot professioneller Unterkünfte 
auf Airbnb dominieren, und größeren Woh-
nungen.

In den zentralen Bezirken Mitte und Fried-
richshain-Kreuzberg betrug der gesamte 
Mietpreisanstieg im Zeitraum 2. Quartal 
2013 bis 2. Quartal 2015 17,2 Prozent. Die 
Berechnungen zeigen, dass die Mieten oh-
ne professionelle Angebote auf Airbnb nur 
um 14,3 Prozent gestiegen wären. Somit 
sind 16,8 Prozent des Gesamtmietanstiegs 
ursächlich auf professionelle Angebote auf 
Airbnb zurückzuführen, die nicht dem Markt 
für Langzeitvermietungen zur Verfügung 
stehen. Bezogen auf die Referenzmiete von 
656 Euro entspricht dies einem zusätzlichen 
Mietanstieg von 19 Euro. 

Fazit
Die Untersuchung der über Airbnb in Berlin 
vermittelten Unterkünfte hat gezeigt, dass 
ein Großteil der Angebote gemäß der ge-
wählten Einteilung kein Home Sharing im 
ursprünglichen Sinne darstellt, sondern als 
professionell einzustufen ist. Die professio-
nellen Angebote konzentrieren sich insbe-

sondere auf die zentralen Bezirke Berlins 
und Wohnungen mit drei oder weniger 
Zimmern. In diesen Teilmärkten haben die 
professionellen Angebote auf Airbnb zur 
Verknappung des Angebots von Wohnraum 
für Langzeitvermietungen beigetragen und 
die allgemeine Mietpreissteigerung ver-
stärkt. 

ÜBER DEN AUTORÜBER DIE AUTOREN

Dr. Oliver Arentz ist stellvertretender  
Geschäftsführer am Institut für Wirtschafts-
politik an der Universität zu Köln.

Felix Mindl, M. Sc. Econ. ist wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Institut für Wirtschafts-
politik an der Universität zu Köln.

Fo
to

s:
 iw

p

DICHTHEITSPRÜFUNG VON ABWASSERANLAGEN

Verpflichtung teilweise aufgehoben

Dichtheitsprüfungen von Abwas-
seranlagen in Wasserschutzge-
bieten werden künftig nur noch 

dann verpflichtend sein, wenn dafür ob-
jektive, tatsächliche und v. a. nachvoll-
ziehbare Gründe vorliegen. Die derzeit 
geltende Frist zur Überprüfung bis zum 31. 
Dezember 2020 soll aufgehoben werden.

Der Landtag NRW hat eine Änderung der 
Selbstüberwachungsverordnung Abwas-
ser (SüwVO Abw) beschlossen. Demnach 
sollen Eigentümer von Grundstücken in 
Wasserschutzgebieten zukünftig nicht 
mehr grundsätzlich zur Dichtheitsprüfung 
ihrer bestehenden Abwasseranlage ver-
pflichtet sein, wie es sich derzeit aus der 
SüwVO Abw ergibt. Stattdessen wird eine 
Verpflichtung zur sachkundigen Über-

prüfung der Dichtheit zukünftig nur dann 
bestehen, wenn

„… bekannt ist, dass bei der Überprüfung 
des kommunalen Kanalnetzes (…) entweder 
Ausschwemmungen von Sanden und Erden, 
Ausspülungen von Scherben, Ausspülungen 
von weiteren Fremdstoffen, die auf eine Un-
dichtigkeit des häuslichen Kanals schließen 
lassen, oder Ablagerungen von solchem 
Material am Einlaufbereich des häuslichen 
Anschlusskanals in den kommunalen Kanal 
festgestellt wurden. Die Pflicht (…) besteht 
auch, wenn Absackungen im Grundstücks-
bereich oder im Bürgersteigbereich, die auf 
eine Ausschwemmung von Sanden und Er-
den schließen lassen, oberhalb des Verlaufs 
des häuslichen Anschlusskanals festzustel-
len sind oder wenn mehrere Verstopfungen 
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des Kanals in kurzer Zeit an den Stadt-
entwässerungsbetrieb gemeldet werden.“

Diese Formulierung geht aus einem Antrag 
hervor, den die Fraktionen der CDU und 
der FDP am 10. Dezember 2019 gestellt 
hatten und der in der 77. Sitzung des Land-
tags Nordrhein-Westfalen am 19. Dezem-
ber 2019 mit den Stimmen von CDU, FDP 
und AfD angenommen wurde. WS


